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 Katharina Wörn 

Verzicht als Praxis der Solidarität? 
Zur Schärfung eines Verhältnisses und seiner 
ethischen Implikationen im Angesicht der 
Klimakrise 

»In den letzten Stunden spitzt sich der Streit um Solidarität zu«, so lau-
tete das Resümee der Süddeutschen Zeitung einige Stunden vor Ende
der 29. UN-Klimakonferenz in Baku, Aserbaidschan im November 2024
(Bauchmüller 2024b). Die tagelangen Konflikte um die Höhe der Aus-
gleichszahlungen an die von der Klimakrise am stärksten betroffenen
Länder des globalen Südens resultierte in einer Verlängerung der Kon-
ferenz um mehr als 30 Stunden – und führte dennoch, zumindest aus
Sicht der benachteiligten Länder, nicht zu einem zufriedenstellenden
Ergebnis. Von einer »Solidarität auf dem Papier« war in den tagesak-
tuellen Medien die Rede (Bauchmüller 2024a).

Die Geschehnisse und die Berichterstattung um die UN-Klima-
konferenz 2024 zeigen exemplarisch, dass die planetare ökologische 
Krise grundsätzliche ethische Fragen aufwirft, die unter dem Stichwort 
der ›Solidarität‹ verhandelt werden. Im Fokus steht dabei die konkrete, 
prekäre Situation bestimmter Kollektive – hier vor allem die der Insel-
staaten und Länder des globalen Südens, deren Zukunft aufgrund der 
Klimakrise besonders gefährdet ist – und der daraus resultierende An-
spruch auf solidarische Hilfeleistungen durch andere, besser gestellte 
Nationen, in diesem Fall die Industriestaaten des globalen Nordens zur 
Herstellung von Gerechtigkeit bezüglich der Lasten des Klimawandels 

(Becka 2020, 42.43.47).1 Die da-
bei zur Debatte stehenden Solida-
ritätsbekundungen, soviel wird 
am Beispiel Baku deutlich, sind 
insofern besonders konfliktträch-
tig, als sie über formale Lippenbe-
kenntnisse hinausgehen und mit 
erheblichen finanziellen Ressour-
cen verbunden sind. Das hier ge-

(1) Zu Solidarität als Korrektiv bzw. Wiederherstellung abstrakter Gerechtigkeit vgl. Haker
2006.
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forderte ›Mehr‹ an Investitionen seitens der Industrienationen ist damit 
an eine Priorisierung finanzieller Ressourcen und damit gegebenen-
falls auch an finanzielle Einschränkungen an anderer Stelle gekoppelt. 
Ähnlich wie im Zusammenhang mit den Debatten um intergeneratio-
nelle Gerechtigkeit bedeutet eine Solidarität mit dem globalen Süden 
angesichts der ökologischen Krise damit die Gleichzeitigkeit von ›Mehr 
woanders‹ (bzw. später) und einem ›Weniger hier‹ (bzw. heute) – eine 
Gleichzeitigkeit, die aktuell politisch nicht einfach kommunizierbar 
scheint. 

Der vorliegende Beitrag möchte dieses Spannungsverhältnis um Prak-
tiken globaler Solidarität im Angesicht der Klimakrise durch die Linse 
des Verzichts beleuchten, der als eine freiwillige und intentionale Hand-
lung eine Praxis der Selbstbeschränkung sui generis darstellt (Wörn 
2025). Im Folgenden soll also das Verhältnis von Akten des Verzichts 
und Praktiken solidarischen Handelns geschärft werden, indem die 
Frage im Zentrum steht, inwiefern Verzichtsakte – insbesondere sol-
che, die im Kontext der ökologischen Krise stattfinden – selbst als eine 
solidarische Praxis verstanden werden können.  

Zur Beantwortung dieser Frage soll in einem ersten Teil geklärt werden, 
was Verzichtshandlungen – gerade in ihrer Differenzierung von fremd-
bestimmten Verboten und passiv erlittenen Mangelerfahrungen  
(Heimerdinger 2022, 79) – als eine besondere Praxis der Selbstbe-
schränkung kennzeichnet, und wie genau das Verhältnis von Verzicht 
und Solidarität dementsprechend konzeptualisiert werden kann. In ei-
nem zweiten Teil wird anhand verschiedener Problemkonstellationen 
des Verzichts – dem Verhältnis von Verzicht und Freiheit, dem Problem 
der Universalisierbarkeit von Verzichtsforderungen und der Frage nach 
der Möglichkeit kollektiver Verzichte – sichtbar, welchen Herausforde-
rungen sich eine Praxis solidarischen, global ausgerichteten Verzichts 
in der spätkapitalistischen Gesellschaft gegenübersieht. Schließlich 
werden abschließend die Einsichten für die gegenwärtige Ethik thema-
tisiert, die sich aus der Verhältnisbestimmung von Verzicht und Solida-
rität gewinnen lassen. Die zentrale These in diesem Zusammenhang 
lautet, dass der konkrete partikulare Bezug sowie die gleichzeitige 
Überschreitung individualistischer Perspektiven hin zu kollektiven For-
men zwei Tendenzen sind, die eine auf Individualismus und Universa-
lisierung ausgerichtete Ethik berücksichtigen muss, um im Angesicht 
der Klimakrise orientierungsfähig zu sein (Bayertz und Boshammer 
2008). 
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1 Verzicht als Praxis der Solidarität 
 
Kaum ein Konzept hat es im Zusammenhang mit öffentlichen Debatten 
um mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der ökologischen Krise in 
den letzten Jahren zu einer derartigen Unpopularität gebracht wie der 
Verzicht. Nicht nur kann der Begriff im politischen Diskurs mittlerweile 
als ein Reizwort gelten und wird – von verschiedenen Seiten und mit 
verschiedenen Begründungen gemieden bzw. explizit abgelehnt 
(Christian Lindner 2019; Hotel Matze 2024). Auch in der (populär)wis-
senschaftlichen Debatte mischen sich Faszination, aber auch Abwehr 
in die Diskussion um Definition, Potenzial und Reichweite des Verzichts 
(Billerbeck 2020; Rosales 2020; Düffel 2022; Wegst 2021; Firus 2020).  

Dabei lässt sich beobachten, dass sich in der Alltagssprache, aber 
auch bis in die akademischen Debatten hinein nicht selten semantische 
Missverständnisse um die Begriffsbestimmung des Verzichts mit inhalt-
lichen Abwehrbewegungen verquicken. Insofern soll nun zunächst ge-
klärt werden, was genau unter einer Verzichtshandlung verstanden 
werden kann und von welchen verwandten Konzepten der Begriff indes 
abgegrenzt werden muss. Im Anschluss soll der Verzicht als eine Pra-
xis konzeptualisiert und in seinem Verhältnis zur Solidarität geschärft 
werden. 
 

1.1 Was ist Verzicht? 
 
Etymologisch lässt sich der Begriff des Verzichts auf das deutsche Ver-
balabstraktum ›verzeihen‹ zurückführen und ist in der deutschen Spra-
che seit dem späten Mittelalter belegt (Grimm und Grimm 1956). Bis 
ins 18. Jahrhundert hinein kursiert er quasi ausschließlich als Terminus 
der Rechtssprache und bezeichnet in diesem Zusammenhang das frei-
willige Zurücktreten oder Absehen von Rechtsansprüchen (etwa in  
Eigentums- oder Erbangelegenheiten) (Höffe 2023, 24.29-30,  
Zimmermann 2025, 10–11). Erst im Laufe des 18./19. Jahrhunderts fin-
det eine allmähliche Begriffsausweitung in die Alltagssprache hinein 
statt. Die starke Verbindung von Freiwilligkeit und Verzicht bleibt jedoch 
bis in gegenwärtige Definitionen hinein erhalten – wenngleich gerade 
dieser Konnex in der öffentlichen Debatte oft in den Hintergrund gerät.  

Basierend auf früheren Überlegungen will ich meinen Ausführungen 
folgende heuristische Begriffsdefinition zugrunde legen: Verzicht ist zu 
verstehen als ein a) freiwilliges Unterlassen b) bei vorhandener Mög-
lichkeit und Wunsch c) aufgrund einer Motivation/eines Zwecks  d) trotz 
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einer Zumutung und e) mit einer (oft zeitlich nachgeordneten, unver-
fügbaren) Kompensation (Heimerdinger 2022, 79; Wörn 2025).  

Verdeutlicht am Beispiel einer Flugreise bedeutet dies, dass ein Indivi-
duum grundsätzlich die Möglichkeit einer Flugreise haben muss, also 
über entsprechende finanzielle Mittel verfügt und eine bestehende 
Flugverbindung in Anspruch nehmen kann (b), um überhaupt auf das 
Fliegen »verzichten«, also dieses freiwillig unterlassen zu können (a). 
Weiterhin bedeutet dies, dass das Individuum eigentlich den Wunsch 
hegt, z.B. zu einem beruflichen Termin oder auch zum Verwandtenbe-
such mit dem Flugzeug zu reisen, weil dies, etwa was finanzielle oder 
zeitliche Ressourcen oder auch den Komfort angeht, die günstigste 
oder bequemste Reiseoption darstellt (b), während andere Optionen, 
etwa die Bahnfahrt, mit finanziellem, zeitökonomischem oder sonsti-
gem Mehraufwand verbunden sind und dementsprechend eine ge-
wisse ›Zumutung‹ darstellen (d). Dennoch entscheidet sich das Indivi-
duum freiwillig – also ohne äußeren Zwang – (a), nicht zu fliegen, und 
zwar aufgrund eines bestimmten Zwecks (c), also etwa, weil ihm*ihr 
der individuelle Beitrag zum Klimaschutz wichtig ist. Ob nun diese Ent-
scheidung auch eine kompensatorische Seite zu eigen hat – etwa, dass 
die Person eine ungewöhnlich entspannte Bahnfahrt genießt, neue 
Freunde beim Carsharing kennenlernt oder das langsame Reisen für 
sich entdeckt – ist nachgeordnet und unverfügbar (e), kurzum belangt 
nicht den eigentlichen Entscheidungsmoment und -anreiz. 

Mit dieser Definition von Verzicht ist nun zweierlei verbunden: Zum ei-
nen muss der Verzicht von anderen Akten der Reduktion bzw. Ein-
schränkung abgegrenzt werden, insbesondere dem Verbot auf der ei-
nen Seite, der Mangelerfahrung auf der anderen Seite (Heimerdinger 
2022). Beiden fehlt das Moment der Freiwilligkeit und der Aspekt der 
Intentionalität, das den Verzicht kennzeichnet: ein Verbot erfolgt fremd-
bestimmt und von außen auferlegt – etwa durch das gesetzliche Verbot 
von Inlandsflügen; eine Mangelerfahrung, also fehlende finanzielle 
Ressourcen für Mobilität, ist ebenfalls nicht selbstgewählt, sondern 
stellt ein passives Widerfahrnis dar, das in der Regel nicht angestrebt, 
sondern unfreiwillig erlitten wird. Die in der öffentlichen, teils auch wis-
senschaftlichen Debatte angetroffene semantische Verwechslung von 
Verzicht, Verbot und Mangel mag aufgrund der Assoziation der Fremd-
bestimmtheit, die mit den Einschränkungen des Verbots und Mangels 
verbunden ist, durchaus zur gegenwärtigen Unpopularität des Ver-
zichtsbegriffs beitragen. 

Zum anderen hat die oben ausgeführte Definition von Verzicht zur 
Folge, dass Verzichtsakte in erster Linie als alltägliche Handlungen zu 
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verstehen sind (Wörn 2025): Als Wesen mit begrenzten materiellen, 
zeitlichen und physisch-psychischen Ressourcen verzichten Men-
schen überall und ständig, nämlich immer dann, wenn das Unterlassen 
oder Aufgeben einer bestimmten, attraktiven Handlung oder eines Ge-
genstands aufgrund eines (höheren) Zwecks als notwendig erachtet 
wird, sei es im Miteinander in Partnerschaften oder Familien, im beruf-
lichen Kontext oder in der Alltagsorganisation. Der schweren Herzens 
abgesagte Kinobesuch zur Fertigstellung eines Manuskripts ist damit 
ebenso eine alltägliche Verzichtshandlung wie die strikte Ernährungs-
weise von Sportler*innen oder die Aushandlungsprozesse um Zeit und 
Ressourcen in Familien, die Verzichtsakte beinhalten. Die primäre 
Arena des Verzichts, so meine These, ist also erst einmal nicht die öko-
logische Krise, sondern das gewöhnliche Alltagsleben (Wörn 2025).  

Dieser Fokus auf dem Verzicht als einer alltäglichen Handlung bringt 
zugleich das Verständnis von Verzicht als einer Praxis zu Tage. Ver-
zichtshandlungen rücken damit als habitualisierte und vor allem sozial 
organisierte Handlungen, als Teil der ›doing culture‹ in den Blick  
(Reckwitz 2009; 2003). Verzichte, so die damit verbundene These, sind 
also keine sich angesichts der Klimakrise erst eröffnenden, gleichsam 
›neuen‹ Handlungsoptionen, sondern etablierte Alltagspraktiken, die 
bereits ›da‹ sind. Damit stellt sich die Frage, was die sogenannten ›Kli-
maverzichte‹ um die Themen Ressourcenverbrauch, Mobilität, Ernäh-
rung und Wohnen eigentlich auszeichnet und warum gerade mit ihnen 
eine derart starke, bisweilen hysterische Abwehr verbunden ist.2 Bevor 
diese Frage in den Blick genommen wird, soll nun aber zunächst das 
Verhältnis von Verzicht und Solidarität näher bestimmt werden. 
 

1.2 Verzicht und Solidarität 
 
Bei aller Vieldeutigkeit der Begriffsbestimmung und verschiedenen For-
men von Solidarität (Bayertz 1998; Masurkewitz-Möller 2023, 25–40) 
lassen sich doch einige Kerngedanken des Solidaritätskonzepts formu-
lieren, die ich meinen folgenden Überlegungen zugrunde legen will: 
dies sind zunächst die Doppelheit eines deskriptiven und eines norma-
tiv-appellativen Verständnisses von Solidarität, also der Solidarität als 
einem Gefühl der Zusammengehörigkeit einer Gruppe von Menschen 
und der Verpflichtung zur Hilfeleistung gegenüber anderen Mitgliedern 

 
(2) Zu einer Systematisierung verschiedener Abwehrstrategien und die Beleuchtung ihrer Hin-
tergründe vgl. Degele u. a. 2025. 
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der Gruppe, die aus diesem Gefühl heraus erwächst (Bayertz und  
Boshammer 2008).  

Zentral ist weiterhin der Gedanke einer grundlegenden Reziprozität im 
Solidaritätsverhältnis, welche die Rhetorik von Sender*innen und Emp-
fänger*innen von Solidaritätsleistungen obsolet macht und stattdessen 
beidseits die Rede von Akteur*innen der Solidarität nahelegt (Becka 
2006, 175.178; Jähnichen 2007, 98). Dieser Einsicht zugrunde liegt die 
Auffassung, dass eine Gruppe nicht grundsätzlich prekärer oder fragi-
ler wäre als die andere, sondern sich zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in einer konkreten, prekären Situation befindet, in der sie der Hilfeleis-
tungen der anderen Gruppenmitglieder bedarf (Becka 2006, 179). 
Diese grundsätzliche Horizontalität im Solidaritätsbegriff ist hervorzu-
heben, um Solidaritätshandlungen von Handlungen der Wohltätigkeit 
zu unterscheiden (Höffe 2008, 84). 

Schließlich betonen manche Stimmen im Diskurs, dass Solidarität – 
gerade im Unterschied zum Verantwortungsbegriff – voraussetzt, dass 
die unterstützte Gruppe selbst für ihre Anliegen und Rechte kämpft 
bzw. kämpfen kann und in ebendiesem Kampf von anderen unterstützt 
wird (Wildt 2017). 

Gerade die beiden letzten Aspekte des Solidaritätsbegriffs haben zur 
Folge, dass die Möglichkeit einer Solidargemeinschaft mit Föten, Neu-
geborenen, zukünftigen Generationen, aber auch eine speziesüber-
greifende Solidargemeinschaft von manchen Denker*innen skeptisch 
betrachtet oder gar verneint wird und an entsprechender Stelle statt-
dessen der Verantwortungsbegriff herangezogen wird (Wildt 2017).3 
Andere wiederum beschreiben Solidarität, z.B. im Fall der ökologischen 
Frage als eine Dimension von Verantwortung oder verweisen auf einen 
»erweiterte[n] Gebrauch des Begriffs«, der sich auch auf große Ge-
meinschaften erstrecken kann (Gräb-Schmidt 2015, 695; Birnbacher 
2022, 71). Voraussetzung einer Solidaritätsbeziehung, so etwa Dieter 
Birnbacher im Kontext seiner Klimaethik, sei dann nicht der Bekannt-
heitsgrad der Anderen oder deren spezifische Eigenschaften, sondern 
»[d]ie einzige Voraussetzung ist die reale Möglichkeit, auf das Schick-
sal dieser anderen durch Handeln und Unterlassen direkt oder indirekt 
Einfluss zu nehmen.« (Birnbacher 2022, 71–72).4 Diesem weiten Ver-
ständnis möchte ich mich an dieser Stelle anschließen. 

 
(3) Zur Diskussion, gerade in Bezug auf tierethische Implikationen, vgl. Mügge 2024, 184–187. 
(4) Damit rückt Birnbachers Definition, wie er selbst bemerkt, in die Nähe einer universalisier-
ten Nächstenliebe, die auch die Fernsten einbezieht. 
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Fasst man also das Oszillieren des Solidaritätsbegriffs zwischen de-
skriptiver Beschreibungskategorie und normativem Appell, das Kenn-
zeichen der Wechselseitigkeit oder Reziprozität sowie – bei allen Her-
ausforderungen, die damit einhergehen – die Annahme einer grund-
sätzlichen Ausdehnbarkeit von Solidargemeinschaften über örtliche 
und zeitliche Zusammenhänge hinweg als zentrale Charakteristika von 
Solidaritätspraktiken, stellt sich nun die Frage, ob und inwieweit sich 
Verzichtshandlungen als eine solidarische Praxis verstehen lassen. 
Oder anders gefragt: Welche Verzichte rücken unter diesen Vorausset-
zungen als Praktiken der Solidarität in den Blick?  

Zunächst will ich argumentieren, dass Verzichtshandlungen keines-
wegs grundsätzlich eine solidarische Praxis darstellen. Es gibt durch-
aus Verzichtshandlungen, die keine solidarischen Praktiken darstellen, 
weil sie etwa (hier im neutralen Sinne verstanden) selbstbezogen oder 
kurzfristig sind (etwa der Verzicht auf den Abend mit Freund*innen zur 
Fertigstellung des Manuskripts, der Verzicht auf kalorienreiche Pro-
dukte mit dem Ziel des Gewichtsverlusts, etc.). Jedoch können, so 
meine These, gerade die zur Debatte stehenden »Klimaverzichte« in 
den Bereichen Ernährung, Mobilität und Wohnen aufgrund ihrer zeitli-
chen Ausdehnung und des in ihnen formulierten Zwecks eines ›für und 
mit anderen‹ als solidarische Handlungen verstanden werden.  

Wenn sich etwa ein Individuum zum Fleischverzicht und für eine vege-
tarische Ernährungsweise entscheidet, so ist diese Entscheidung, ers-
tens, in der Regel eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Entscheidung, 
die nicht nach zwei Tagen wieder revidiert wird (zumindest ist das der 
Anspruch); und, zweitens, nicht selten begründet mit der Minimierung 
von Tierleid oder der Verringerung tierhaltungsbedinger Emissionen. 
Der Zweck der Verzichtshandlung liegt also in einem ›für andere‹ (etwa 
die Tierwelt, nachfolgende Generationen, usw.), für die die eigene Ein-
schränkung oder zumindest Umorientierung in der Lebensweise trotz 
möglicher emotionaler oder finanzieller Kosten in Kauf genommen wird.  

Wenn in dieser Weise von Verzicht als einer solidarischen Praxis die 
Rede ist, ist also die normativ-appellative Dimension des Begriffs an-
gesprochen, die jedoch ein wie auch immer geartetes Gefühl der Ver-
bundenheit (deskriptive Dimension), also eine Identifikation mit der zu 
unterstützenden Gruppe, also etwa den Tieren, nachfolgenden Gene-
rationen, Menschen im globalen Süden usw. voraussetzt. Zugleich be-
deutet dies, dass ein- und dieselbe Handlung einen solidarischen Ver-
zicht und einen nicht-solidarischen Verzicht darstellen kann, abhängig 
von den damit verfolgten Zwecken. 
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2 Problemkonstellationen des Verzichts als solidarischer Praxis 
  
Im Anschluss an die begrifflichen Einordnungen möchte ich nun auf 
verschiedene Problemkonstellationen zu sprechen kommen, die sich 
im Zusammenhang mit dem Verzicht als einer solidarischen Praxis stel-
len. Lässt man die oben ausgeführten semantischen Missverständ-
nisse, die Verzichtshandlungen mit Verboten oder Mangelerfahrungen 
gleichsetzen, beiseite, so lassen sich im Diskurs um Klimaverzichte 
darüber hinaus verschiedene inhaltliche Anfragen an den Verzichtsbe-
griff finden, von denen ich im Folgenden drei thematisieren möchte. Mit 
Blick auf Praktiken der Solidarität sollen die Anfragen an das Konzept 
des Verzichts hier als Ausweis für die Herausforderungen stehen, de-
nen sich solidarische Praktiken in der spätkapitalistischen Gesellschaft 
gegenübergestellt sehen. 
 

2.1 Verzicht und Freiheit 
 
»Ich will nicht verzichten müssen und will auch nicht, dass andere ver-
zichten müssen. Ich will durch die beste & neueste Technik erreichen, 
dass die Menschen frei leben und sich frei bewegen können, während 
wir gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun«, so äußerte sich jüngst 
der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner auf der Platt-
form X – und aktualisierte in seinem Post damit die grundsätzliche Ge-
genüberstellung von Verzichtshandlungen und dem Paradigma der 
Freiheit (Christian Lindner 2019; Wörn 2025). Verzichte zugunsten des 
Klimas, seien sie auf Konsum, Ernährung, Mobilität oder Wohnen be-
zogen, sind mit dem ›guten Leben in Freiheit‹ unvereinbar – so sugge-
riert es diese Aussage. 

Die exemplarische Äußerung verweist auf ein Grundproblem, das im 
Zusammenhang mit Diskussionen, um den Verzicht immer wieder an-
zutreffen ist, und – so die hier vertretene These – eher auf eine Veren-
gung des Freiheitsgedankens denn auf eine tatsächliche Unvereinbar-
keit zwischen Verzicht und Freiheit zurückzuführen ist. Kern des Pro-
blems ist dabei die gegenwärtige Dominanz eines (neo-)liberalen, indi-
vidualistisch verengten Freiheitsbegriffs, der Freiheit im Sinne grenzen-
loser Selbstverwirklichung des Individuums versteht – wobei dieses In-
dividuum in der Regel weiß, westlich und privilegiert ist – und in der 
Koppelung von Autonomie- und Wachstumsimperativ eine Unverein-
barkeit der Realisierung individueller Freiheit mit Akten der Selbstbe-
schränkung nahelegt (Degele u. a. 2025). 
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Der Philosoph und Theologe Jean-Pierre Wils hat in seinem jüngsten 
Buch Verzicht und Freiheit in Bezug auf den Freiheitsbegriff eine 
»kleine Systematik [von] Fehldeutungen« im gegenwärtigen Freiheits-
diskurs aufgestellt und diese als 1. Negativismus der Freiheit, 2. Natu-
ralismus der Freiheit und 3. absolutistische Freiheit bezeichnet (Wils 
2024, 172). 

Die erste und zugleich am häufigsten anzutreffende Fehldeutung der 
Freiheit nach Wils, der Negativismus der Freiheit, versteht Freiheit im 
Sinne der bereits angesprochenen Einseitigkeit als maximale Selbst-
entfaltung des Individuums. Letzteres wird als selbstständige, wenn 
nicht gar atomistische Einheit betrachtet, deren subjektives Recht es 
ist, »mit einer möglichst unscheinbaren Last an Verpflichtungen gegen-
über Dritten« und »weitgehend unbehelligt vom Staat« die eigenen In-
teressen zu verfolgen (Wils 2024, 173). Der Staat wird in dieser Per-
spektive zwar als »Garant der eigenen Freiheit« in Anspruch genom-
men, aber kritisiert, sobald er freiheitseinschränkend tätig wird. Im Hin-
tergrund dieser Vereinseitigung des Freiheitsbegriffs steht, so Wils, die 
Missdeutung der wirkmächtigen Unterscheidung von Isaiah Berlin zwi-
schen ›negativer Freiheit‹, also der Freiheit von Verpflichtungen, Zwän-
gen, usw. und ›positiver Freiheit‹, also der Freiheit zu selbst verantwor-
teten Handlungen. Im vereinseitigenden Fokus auf die Freiheit von wird 
vernachlässigt, dass gerade für Berlin die Freiheit von weder einen hei-
ligen noch unantastbaren Wert darstellt, sondern um die Freiheit zu er-
gänzt werden muss – und zum Zweck der Freiheitseinschränkung an-
derer durchaus auch eingeschränkt werden darf (Wils 2024, 173–174; 
Berlin 1995; Becka und Ulrich 2022, 4–5). 

Die zweite Fehldeutung der Freiheit, der Naturalismus, missversteht 
Freiheit als »existentielle Gegebenheit, als anthropologisches Fak-
tum«, als ein Merkmal, mit dem der Mensch von Geburt an ausgestattet 
ist (Wils 2024, 175). Diese Deutung von Freiheit vernachlässigt, dass 
gegenwärtig wahrgenommene Freiheiten auf einer Geschichte der  
Befreiung beruhen, dass Freiheiten in der Regel mühsam und nicht sel-
ten blutig erkämpft und errungen wurden und damit auf einem – kol-
lektiven – Prozess der Emanzipation beruhen. Freiheit, so schreibt es 
Wils pointiert, stellt dementsprechend immer das »Resultat eines ›Wir‹ 
statt Besitz eines ›Ich‹« dar (Wils 2024, 176). Freiheit ist insofern auch 
als ein Prozessbegriff zu verstehen, als Freiheit, die erst im Lauf der 
Befreiung entsteht und wächst. Im Rückgriff auf die Theorie der Befrei-
ung des Philosophen Christoph Menke führt Wils an dieser Stelle des-
sen Verweis auf die biblische Exoduserzählung an, die eben nicht bei 
der mit Geburt gegebenen Freiheit, sondern gerade bei der 
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tatsächlichen Realität der Unfreiheit der Israeliten ansetzt und über-
haupt erst im Zuge von deren Befreiungsgeschichte freiheitsfähige 
Subjekte hervorbringt (Wils 2024, 176.; Menke 2024). Der Fokus auf 
Freiheit als einer kollektiven Errungenschaft statt einer anthropologi-
schen Ausstattung bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass Frei-
heit immer eine gefährdete Freiheit ist, dass sie stets weiter erkämpft, 
geschützt und gesichert werden muss – und hierfür der Gemeinschaft, 
die über den*die Einzelne*n hinausgeht, bedarf. 

Das dritte Missverständnis der Freiheit nach Wils deutet Freiheit als 
unteilbares Eigentum eines isolierten Individuums und damit als Ge-
genstück zum Sozialen. Mit Verweis auf Christoph Möllers Begriff der 
Freiheitsgrade kritisiert Wils, dass Freiheit nicht auf einer Entweder-
oder-Logik, etwa zwischen frei und unfrei, Individuum und Sozialem 
beruht, sondern stets in verschiedenen Graden zwischen diesen Polen 
vorliegt (Wils 2024, 188; Möllers 2020). Gegen die Privatisierung der 
Freiheit als Eigentum führt Wils die Freiheit als Politikum ins Feld, be-
ruhend auf dem Argument, dass Individualität als solche immer schon 
ein soziales Phänomen darstellt und sich einer Sozialität verdankt. 
Dementsprechend ist – im Anschluss an Axel Honneth – Freiheit stets 
als bezogene Freiheit zu verstehen. Welches Maß an Einschränkungen 
bzw. Freiheitsgraden individueller und kollektiver Natur in einer Demo-
kratie vorherrschen, ist dabei Sache von Aushandlungsprozessen und 
gehört in diesen begründet (Wils 2024, 187–192).  

Versucht man nun die geschilderten Abwege des gegenwärtig domi-
nanten Freiheitsbegriffs im Sinne von Wils‹ Kritik zu revidieren, kommt 
Freiheit damit als positive Freiheit (Freiheit zu), als erkämpfte und im-
mer wieder zu erkämpfende Freiheit und als relationale Freiheit in den 
Blick. Fokussiert man auf einen derart akzentuierten Freiheitsbegriff, 
lässt sich auch die vermeintliche Unvereinbarkeit von Verzicht und Frei-
heitsparadigma zurückweisen. Verzicht kann dann in dreifacher Weise 
auf Freiheit bezogen werden: 

Verzicht beruht auf Freiheit zum Handeln. Verzichtshandlungen haben 
individuelle Freiheit als Voraussetzung. Diese individuelle Freiheit be-
deutet Freiheit im Sinne von Handlungsspielräumen, also der Möglich-
keit, über Ressourcen und Optionen überhaupt erst verfügen zu kön-
nen und damit zum Verzichten in der Lage zu sein. Freiheit wird dabei 
im Sinne einer positiven Freiheit zum Handeln verstanden. Freiheit als 
Voraussetzung für einen Verzichtsakt ist dabei gerade nicht absolutis-
tisch im Sinne eines individuellen Eigentums zu verstehen, sondern als 
kollektiv ermöglichte Freiheit, die durch andere überhaupt erst errun-
gen, erkämpft, konstituiert wurde und wird. 
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Verzicht vollzieht Freiheit zu einem Weniger. Die Verzichtshandlung 
selbst ist insofern selbst ein Akt der Freiheit, als sie auf einer Entschei-
dung des Individuums beruht, sich so und nicht anders zu entscheiden 
(Becka und Ulrich 2022, 4). Allerdings – entgegen der grenzenlosen 
Selbstentfaltung, wie sie die erste Fehldeutung schildert – gehe ich da-
von aus, dass es durchaus auch die Freiheit zu einem ›Weniger‹, die 
Freiheit zum Unterlassen geben kann. Eine solche freiwillige Selbstbe-
schränkung steht dabei gerade nicht im Widerspruch zu dem Selbst-
verwirklichungsparadigma, wohl aber zu dessen Verquickung mit dem 
Wachstumsnarrativ (Degele u. a. 2025). 

Verzicht ermöglicht Freiheit für andere. Freiheit, hier verstanden als re-
lationale Größe im Anschluss an Denker*innen wie Judith Butler und 
Seyla Benhabib, geht immer schon von den nicht-selbstgesetzten Be-
dingungen für die Subjektwerdung und von der Anerkennung, Verletz-
lichkeit und Abhängigkeit von anderen aus. Dabei wird diese Voraus-
setzung oder Einschränkung jedoch als eine geteilte Voraussetzung 
verstanden, als verbindendes und ermöglichendes Element (Becka 
und Ulrich 2022, 12–14; Becka 2020, 35–40). Im Verzicht auf eigene 
Rechte oder Privilegien liegt sodann die Möglichkeit anderer menschli-
cher wie nicht-menschlicher Lebewesen, diese Räume zu nutzen und 
damit ihre Freiheit zu realisieren. Freiheit kommt dabei als begrenzte 
und zugleich als teilbare Ressource in den Blick.  
 

2.2 Verzicht und Universalisierbarkeit 
  
Die zweite Problemkonstellation, die hier in den Blick genommen wer-
den soll, ist diejenige von Verzicht(sforderungen) und deren Universa-
lisierbarkeit. Immer wieder ertönt – oft im Sinne eines Widerspruchs zur 
Handlungsoption des Verzichts im Angesicht der Klimakrise – der Ein-
wand, Verzicht müsse man sich erst einmal leisten können (Rosales 
2020; Billerbeck 2020). Angespielt wird dabei in der Regel auf die  
Voraussetzung des Verzichts, über ökonomische, aber auch sonstige 
privilegienbasierte Ressourcen und Optionen (Zeit, Mobilität, Bildung, 
usw.) zu verfügen, um überhaupt verzichten zu können. Wer also etwa 
die finanziellen Mittel für eine Urlaubsreise oder das Wissen um hoch-
wertige, gesunde Ernährung aufgrund soziostruktureller Bedingungen 
nicht aufbringen kann bzw. darüber verfügt, kann auch auf das Fliegen 
oder fleischbasierte Ernährung nicht oder nur schwerlich verzichten, da 
ihm*ihr der notwendige Handlungsspielraum für die Verzichtshandlung 
schlichtweg fehlt.  



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 

1/
20
25

12 

 

In Deutschland sind aktuell bis zu 25% der Bevölkerung von Armut akut 
betroffen oder gefährdet (Statistisches Bundesamt 2024). Das bedeu-
tet, dass diese Bevölkerungsgruppe erst einmal nicht primäre*r Adres-
sat*in von Verzichtsforderungen sein kann, sondern vielmehr – Stich-
wort semantische Missverständnisse – von Erfahrungen des Mangels 
betroffen oder bedroht ist. Diese Eingrenzung verschärft und ver-
schiebt sich selbstverständlich noch einmal, sobald die globale Per-
spektive und deren Verteilungsverhältnisse in den Blick genommen 
werden. Gleichwohl bedeutet dies zugleich, dass zumindest ca. 75% 
der deutschen Bevölkerung – natürlich in sehr unterschiedlichem Aus-
maß – über finanzielle Ressourcen jenseits der Armutsgrenze verfügen 
und damit auch ein gewisser Handlungs- und Gestaltungsspielraum 
angenommen werden kann, der für Klimaverzichte die Voraussetzung 
darstellt. Der Verweis auf die Nicht-Universalisierbarkeit von Verzichts-
akten, der oft mit Verweis auf die nicht-privilegierten Mitglieder der  
Gesellschaft von Seiten der privilegierteren Mitglieder hervorgebracht 
wird – kann dementsprechend auch als Strategie der Abwehr interpre-
tiert werden. Gleichwohl ist in nationaler, wie globaler Perspektive der 
Einwand inhaltlich berechtigt, dass man sich Verzicht insofern »leisten 
können muss«, als man über bestimmte Ressourcen und Optionen ver-
fügen können muss, also das Verzichten eine gewisse privilegierte 
Stellung voraussetzt. Damit ist die ethische Frage nach der Reichweite 
des Verzichts immer auch an Fragen der Verteilungsgerechtigkeit ge-
knüpft oder verweist zumindest auf diese. 

Wir haben es beim Verzicht also mit einer Handlungsoption zu tun, die 
sich – zumindest bezogen auf gewisse Verzichtsakte im Kontext der 
Klimakrise und im Modus einer moralischen Forderung –, dezidiert nur 
an privilegierte Bevölkerungsgruppen einer Gesellschaft bzw. des Pla-
neten richten kann. Der Hinweis auf die notorische Relativität des Attri-
buts ›privilegiert‹ in globaler Perspektive macht deutlich, dass die 
Frage, wer zu dieser Gruppe gehört, Gegenstand von Aushandlungs-
prozessen sein muss bzw. auch Grauzonen und Verschiebungen in-
kludiert. Während mit Blick auf solidarische Verzichte an dem Kriterium 
des Verfügens über Ressourcen und Optionen festgehalten werden 
muss und von Armut betroffene Gruppierungen nicht als Verzichtende 
adressiert werden dürfen, birgt die partikulare Adressatenschaft  
der Verzichtenden andererseits jedoch die Gefahr der Marginalisierung 
und Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen, indem man diese  
von jeglichen Verzichtsdiskursen ausschließt und damit ihrer Agency 
schon im Vorhinein beraubt. Schließlich sei in diesem Zusammenhang 
auch noch angemerkt, dass nicht jeder Verzicht im Kontext der 
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Klimakrise – Stichwort freiwilliges Tempolimit auf Autobahnen – einen 
Gegenstand finanzieller Investitionen darstellt.  

Und doch rückt der Verzicht als solidarische Praxis in dieser zweiten 
Verhältnisbestimmung als ethische Handlungsoption von partikularem 
Anspruch in den Blick, als eine Handlungsoption also, die nicht nur die 
prekäre Situation einer partikularen Gruppe im Kontext ihrer Zweck-
setzung im Blick hat – also etwa die vom Klimawandel besonders be-
troffenen Menschen im globalen Süden oder die nachfolgenden Gene-
rationen –, sondern auch von einer partikularen Gruppe vollzogen wird, 
die primäre Akteurin der Solidaritätspraxis ist. Dieser zweifach partiku-
lare Bezug verleiht jeder Verzichtsethik eine unhintergehbare Verhaf-
tung im Partikularen mit – freilich verschiebbaren und sich immer wie-
der wandelnden – Grenzen bezüglich ihrer Universalisierbarkeit. Diese 
Bezogenheit auf eine partikulare, konkrete Situativität, die in ihrer 
Reichweite immer neuer Aushandlungen bedarf, muss jedoch gerade 
in einer globalisierten, komplexen Welt kein Nachteil sein, sondern 
kann aufgrund der Flexibilität und Kontextualität einer solchen Ethik ge-
rade eine Stärke darstellen. 
 

2.3 Verzicht und Kollektivierung 

 

Die dritte Problemkonstellation, die hier in den Blick genommen werden 
soll, ist die Frage nach der Kollektivierbarkeit von Verzichtshandlungen. 
Der dahinterliegende Vorwurf, der Effekt individueller Verzichte sei an-
gesichts der massiven und komplexen Herausforderungen im Kontext 
der Klimakrise quasi wirkungslos oder zumindest nicht ausreichend, 
trifft durchaus einen Punkt.5 Durch das Charakteristikum der freiwilligen 
und intentionalen Entscheidung zur Unterlassung, kommt der Verzicht 
erst einmal als eine individualethische Handlungsoption in den Blick 
und verfügt damit über eine begrenzte Effektivität. Wenn etwa der Ver-
zicht auf fleischliche und damit die Umstellung auf eine vegetarische 
oder gar vegane Ernährung zur Debatte steht, wenn zwischen der Au-
tofahrt und dem Fahrrad, der Flug- oder Zugreise abgewogen wird, 
steht im Falle von inneren oder öffentlichen Aushandlungsprozessen 
damit stets die Frage im Raum, welche Auswirkungen diese Einzelent-
scheidungen in Bezug auf die Reduktion von Treibhausgasen und da-
mit eine Eindämmung des Klimawandels überhaupt haben können. 
Dies hat in den letzten Jahren nicht nur zu verstärkten philosophisch-

 
(5) Zur Thematik individueller Verantwortung in Bezug auf die kollektiv verursachten Schäden 
des Klimawandels und damit zusammenhängende ethische Probleme vgl. Bartmann 2024. 
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ethischen Debatten um das Thema individueller versus kollektiver Ver-
antwortung in Bezug auf den Klimaschutz geführt (Wallimann-Helmer 
2017; Hormio 2023; Bartmann 2024), sondern tangiert insbesondere 
auch das Thema der Handlungsmotivation, wenn es um Fragen des 
Verzichts geht. Warum als Einzelne*r überhaupt verzichten, wenn sich 
die gewünschten Effekte meines Handelns bzw. Unterlassens womög-
lich nie einstellen?  

Natürlich lässt sich an dieser Stelle einerseits auf die Signalwirkungen 
individueller Verhaltensänderungen verweisen – sichtbar werden sie 
etwa an den steigenden Zahlen von Flexitarier*innen in der Gesell-
schaft oder an dem Impact, den Bewegungen wie Fridays for Future 
innerhalb ihrer Peergroups, in ihren Familien, aber auch in der politi-
schen Debatte erzeugen (Neumayr 2022). Insofern können individuelle 
Verzichtshandlungen indirekt durchaus gewisse Resultate erzielen. 
Gleichzeitig birgt aber eine solche Individualisierung und damit Entpo-
litisierung des Klimaschutzes natürlich andererseits die Gefahr der 
Überforderung des Individuums und damit der Entlastung des Staates 
von notwendigen Handlungsmaßnahmen in Bezug auf nachhaltigkeits-
förderliche Strukturen und Rahmenbedingungen. 

Schließlich lässt sich aber in diesem Zusammenhang auch die Frage 
stellen, inwiefern der Verzicht als Handlungsoption sui generis auch als 
kollektive Handlungsoption denkbar ist. Können Unternehmen, Gesell-
schaften, Staaten als kollektive Akteur*innen verzichten? Oder ist im-
mer dann, wenn (zumindest größere) Kollektive ›verzichten‹, schon der 
Übergang zum fremdbestimmten, von außen auferlegten Verbot voll-
zogen, weil der Aspekt der bewusst, intentional und freiwillig getroffe-
nen Entscheidung auf Seiten von Kollektiven nicht vorliegen kann? An 
diesem Punkt sind philosophische und demokratietheoretische Prob-
leme von großer Reichweite berührt – etwa die nach der Möglichkeit 
eines Kollektivsubjekts oder dem Status von demokratischer Reprä-
sentation in politischen Entscheidungsprozessen –, anhand derer sich 
diese Fragen entscheiden.  

Ein bedenkenswerter Entwurf an dieser Stelle ist die jüngste Veröffent-
lichung des Politikwissenschaftlers Felix Heidenreich zu Nachhaltigkeit 
und Demokratie (Heidenreich 2023). Im Angesicht der Spannung zwi-
schen dem liberalem Freiheitsparadigma und der Notwendigkeit kollek-
tiver Einschränkungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit versucht 
Heidenreichs Buch eine Revision des liberalen Demokratieverständnis-
ses durch republikanische Perspektiven zu erreichen. Durch die Stär-
kung aktiver Partizipation und öffentlicher Deliberation, so die Haupt-
these, muss die Demokratie als Sache aktiver Gestaltung der 
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Bürger*innen wieder in den Blick rücken. Auf diese Weise kann ein Ver-
ständnis von Freiheit als »kollektiver Selbstbindung« entstehen, das 
die demokratische Entscheidung für und gemeinsame Gestaltung von 
Transformationsprozessen hin zu Nachhaltigkeit überhaupt erst er-
möglicht. Im Anschluss an solche demokratietheoretischen Erwägun-
gen zum Verhältnis von Kollektiv und Partizipation läge m.E. auch eine 
Möglichkeit, demokratische Entscheidungen kollektiver Selbstbe-
schränkungen als Akte solidarischen Verzichts zu thematisieren. 

Die in den vorangegangenen Abschnitten thematisierten Verhältnisbe-
stimmungen von Verzicht und Freiheit, Verzicht und Universalisierbar-
keit und Verzicht und Kollektivierung brachten jeweils Grundprobleme 
zutage, die mit der Krise westlich-liberaler Demokratien im Hinblick auf 
die Bewältigung der anstehenden sozio-ökologischen Transformati-
onsaufgaben in engem Zusammenhang stehen. Dies waren insbeson-
dere die Verengung auf ein (neo-)liberales Freiheitsverständnis, das 
Freiheit in erster Linie als individuelle Grenzenlosigkeit interpretiert und 
dabei die geschichtlichen, kollektiven und relationalen Dimensionen 
von Freiheit marginalisiert (vgl. 2.1). Im Verhältnis von Verzicht und 
Universalisierung rückte am Beispiel der Partikularität von ethischen 
Ansprüchen die Problematik von Verantwortungsdiffusion, aber auch 
die von Marginalisierung und Exklusion bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen im Hinblick auf den Verzichtsdiskurs in den Blick. Wer gehört in 
unserer Gesellschaft, aber auch global gesehen zu den sogenannten 
›Privilegierten‹, an die die Verpflichtung verzichtender Solidarität über-
haupt gerichtet werden darf? Wer wird dabei zu Recht oder zu Unrecht 
ausgeschlossen und damit gegebenenfalls weiter an den Rand ge-
drängt? (vgl. 2.2). Schließlich trat mit der Verhältnisbestimmung von 
Verzicht und dessen Kollektivierung die Frage nach Kollektiven als 
Subjekten solidarischen Handelns und damit die Möglichkeit demokra-
tisch legitimierten Verzichts zutage (vgl. 2.3).  

Alle drei Fälle verweisen auf grundsätzliche Herausforderungen solida-
rischen Handelns in der spätkapitalistischen Gesellschaft. Die Über-
windung dieses prekären Status setzt, so die These der vorangegan-
genen Ausführungen, eine Revision des gesellschaftlich vorherrschen-
den Freiheitsverständnisses im Sinne von positiver, kollektiv und rela-
tional verstandener Freiheit voraus. Erst dann können – etwa mit Blick 
auf den Verzicht – solidarische Praktiken der Selbstbegrenzung als ver-
einbar mit dem Paradigma der Freiheit gelten. Zugleich muss in ethi-
scher Absicht die Rolle des Partikularen und des Kollektivs eingehend 
reflektiert werden. Erste Konturen einer solchen Reflexion sollen nun 
abschließend erfolgen. 



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 

1/
20
25

16 

 

 

3 Partikularität und Kollektivierung? Einsichten für eine Ethik im 
Angesicht der Klimakrise 

 

Die angedeuteten Spannungen zwischen Partikularität und Universali-
sierung sowie Individualität und Kollektivität liegen nicht nur im Zentrum 
der gegenwärtigen Debatten zu Solidarität, sondern stellen auch 
Grundfragen bzw. -tendenzen der Ethik dar. Während sich gerade auch 
die protestantische Ethik der Nachkriegszeit deutlich zu den Polen der 
Universalisierung und Individualität bekannte – und dabei freilich ein 
bestimmtes Individuum voraussetzte und seine Universalisierungsan-
sprüche von einem konkreten Standort aus formulierte – weisen die 
aktuellen sozialen wie ethischen Herausforderungen der sozioökologi-
schen Transformation einen anderen Weg. 

Die begrifflichen Analysen und Problemkonstellationen um den Ver-
zicht als eine solidarische Praxis zeigen exemplarisch, dass zum einen 
die Partikularität ethischer Ansprüche und normativer Forderungen im 
Kontext der Klimakrise einen unhintergehbaren Bezugspunkt darstellt. 
Damit verbunden ist die Anerkennung von ökonomischer, milieu-, ge-
schlechts-, bildungs- und standortspezifischer Diversität und Differenz 
sowohl im nationalen wie globalen Kontext und ein sensibler Umgang 
mit dieser. Die Herausforderung einer Ethik der Klimakrise wird darin 
liegen, inwieweit sich der Anspruch einer Orientierungsfunktion der 
Ethik mit dieser sich der Universalisierung immer wieder widersetzen-
den Partikularität in Einklang bringen lässt.  

Bezüglich der Tendenzen der Überschreitung einer individualethischen 
Perspektive stellt sich zum anderen die Frage, inwieweit es in aktuellen 
ethischen Konflikten an der Zeit ist »Mehr ›wir‹ [zu] wagen«, wie der 
evangelische Ethiker Peter Dabrock jüngst pointiert forderte (Dabrock 
2024). Dabrocks Kommentar hat freilich die Gefahren dieser »normati-
ven Verblendungskategorie« im Blick, die vom Repräsentationsdefizit 
(Wer soll dieses proklamierte Wir eigentlich sein?) über die Tendenz 
zur Übergriffigkeit (Wer spricht für wen?) bis hin zur damit einherge-
henden hegemonialen Machtstabilisierung reichen – und postuliert 
dennoch die Unabdingbarkeit der Kategorie des ›Wir‹ zur angemesse-
nen Komplexitätswahrnehmung und -gestaltung (Dabrock 2024, 166). 

In diesem Sinne und anschließend an Theoretiker*innen wie Hannah 
Arendt, Judith Butler und Iris Marion Young gehört die angemessene 
Reflexion eines ›Wir‹ – im Sinne einer pluralen, in sich differenzierten 
Größe, die sich im gemeinsamen Handeln erst konstituiert, ständigen, 
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konfliktbehafteten Aushandlungsprozessen unterliegt und in seiner 
Fragilität und Umkämpftheit tatsächlich ein ›Wagnis‹ darstellt – zu einer 
Ethik des Verzichts als einer solidarischen Praxis unabdingbar dazu. 
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